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Liebe Patienten, liebe ärztliche Zuweiser, 
 
 
die Inanspruchnahme der PsIA Acura kann durch Direktüberleitung aus der 

stationären/teilstationären psychosomatischen Behandlung oder durch ärztliche 

Überweisung erfolgen. 

 

Direktüberleitung  

Patienten können durch Direktüberleitung aus der stationären oder teilstationären 

psychosomatischen Behandlung in die PsIA aufgenommen werden, wenn zusätzlich zur 

psychischen Diagnose eine begleitende und pathogenetisch verbundene somatische 

Diagnose besteht. Der Erstbehandlungstermin in der PsIA muss innerhalb von 14 Tagen 

nach Entlassungstag aus der Psychosomatik erfolgen. Bei Direktüberleitung ist keine 

Überweisung für das laufende Quartal notwendig. 

Patienten, die zuvor bei uns in der Psychosomatik in stationärer oder teilstationärer 

Behandlung gewesen sind und später als 14 Tagen nach Entlassung die Behandlung in 

der PsIA beginnen, benötigen eine Überweisung. 
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Überweisung 

Bei Inanspruchnahme durch Überweisung benötigen die Patienten eine „Verordnung 

von Krankenhausbehandlung“ für die Psychosomatik sowie eine Überweisung für die 

PsIA. Die Überweisung soll, gemäß Rahmenvertrag, in der Regel durch einen Facharzt 

für psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder durch Ärzte mit äquivalenter 

Weiterbildung oder Zusatzweiterbildung erfolgen. Eine Überweisung durch den Hausarzt 

ist in Ausnahmefällen ebenfalls möglich. 

 

Die Überweisung muss eine psychische und eine begleitende und pathogenetisch 

verbundene somatische Diagnose enthalten. Ausnahme: Bei Vorliegen der Diagnosen 

F44 Dissoziative Störungen oder F45 Somatoforme Störungen ist eine zusätzliche 

somatische Diagnose nicht erforderlich. 

 

Muster: Erforderliche Angaben Überweisungsschein zur Behandlung in der PsIA mit 

Beispiel-Diagnosen 

 

 

 

 

Zu jedem Quartalsbeginn ist für die Weiterbehandlung erforderlich, die 

Versichertenkarte einzulesen und eine neue Überweisung in unserem Sekretariat bei 

Frau Willwersch abzugeben.  

 

Freundliche Grüße 

 

Ihr PsIA-Acura-Team 

 
 


